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Rechtsfragen im Retailbanking

Von Hartmut Renz und Hartwig Laute

Compliance ist mehr als eine Modeer-
scheinung, so die Autoren. Ihre Aufga-
be ist es, die trotz der Bemühungen 
von Rechtsabteilungen, Risikomanage-
ment und interner Revision noch beste-
henden Lücken im Governance-System 
von Kreditinstituten zu schließen. An-
gesichts immer neuer regulatorischer 
Vorgaben wird das Thema zunehmend 
komplexer – und damit auch zu einer 
IT-Aufgabe, die verantwortungsvolles 
Datenmanagement voraussetzt.  Red. 

Beobachtet man in den letzten Jahren die 
Entwicklungen von Compliance, könnte 
man glauben, dass der Gebrauch dieses 
Wortes eine Modeerscheinung ist. Recht 
war schon immer einzuhalten, warum wird 
nun diese neue Antrittsweise und diese neue 
Funktion gewählt und weiter ausgebaut? 
Anscheinend gab es trotz intensivster Be-
mühungen der Rechtsbereiche, der Risiko-
management-Funktion sowie der internen 
Revision immer noch Lücken in dem Go-
vernance-System von Kreditinstituten, die 
jetzt die sich stetig ausweitende Compli-
ance-Funktion schließen soll.

Die in den letzten Jahren gestiegenen An-
forderungen an die Compliance-Verantwort-
lichen sind vor allem im Banken- und Ver-
sicherungssektor ersichtlich. Banken und 
Versicherer sehen sich immer höher wer-
denden regulatorischen Druck ausgesetzt, 

der auch Einfluss auf Geschäftsprozesse, 
wie zum Beispiel die Anlageberatung hat. 
Mit der Einflussnahme der regulatorischen 
Vorgaben auf die Geschäftsmodelle von 
Banken wird die Entwicklung von Com-
pliance-Strukturen, die mit verstärkter Be-
ratung oder Überwachung, aber auch Schu-
lungen zu einer adäquaten Compliance-
Kultur führen können, weiter zunehmen. 
Damit steht die Entwicklung einer positiven 
Compliance-Kultur klar im Vordergrund. 

Aufgaben der Compliance-Funktion

Die wesentlichen Aufgaben einer Compli-
ance-Funktion bei der Verbesserung der 
bankspezifischen Compliance-Kultur sind 
dabei insbesondere ein proaktiv-präventiver 
Beratungsansatz, im Rahmen von internen 
Kontrollsystemen auf der zweiten Ebene 
stattfindende Monitoring- und Überwa-
chungsaufgaben, eine Risikoevaluierung 
und -steuerung von Compliance-Risiken 
sowie eine Berichterstattung an Vorstand 
und Aufsichtsgremium. Auf diese vier Säu-
len baut die Compliance-Funktion auf. Ver-
kannt wird dabei oft, dass verstärkte Com-

pliance nicht unbedingt eine größere Com-
pliance-Funktion erfordert. Vielmehr muss 
dafür gesorgt werden, dass in sämtlichen 
Bereichen eines Unternehmens Klarheit und 
Sicherheit darüber herrscht, welche regula-
torischen Anforderungen und gesetzlichen 
Notwendigkeiten für das jeweilige Institut 
bestehen und dass ihnen Folge zu leisten 
ist. Dabei stehen in der Umsetzungsverant-
wortung nicht die Compliance-Funktion 
selbst, sondern die jeweiligen (Fach-)Be-
reiche eines Unternehmens beziehungswei-
se Kreditinstituts. Dies spiegelt sich insbe-
sondere in den Vorgaben der MaComp für 
Compliance in Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen wider, die in AT6.2 verankert 
sind. Dort heißt es, dass die Verantwortung 
für Compliance in erster Linie bei den Fach-
bereichen liegt.

Schaut man auf die europäische Ebene, 
erkennt man, dass die Gesetzgebungsini-
tiativen derzeit stark in die Geschäftsmodel-
le, aber auch in die Compliance-Strukturen 
eingreifen. Beispielhaft seien hier folgende 
Entwicklungen genannt:

1. MiFID II: Hier werden insbesondere aus 
Gründen des Verbraucherschutzes die Vor-
gaben für Produktinnovationen, -kreationen 
und -vertrieb, aber auch den Handel von 
Produkten an Börsen und geregelten Märk-
ten neu vorgegeben.

2. Marktmissbrauchsrichtlinie II: Verein-
heitlichung der Definition des strafrechtlich 
relevanten Manipulierens von Märkten auf 
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europäischer Ebene; Gefahr, dass hierüber 
ein Unternehmensstrafrecht eingeführt wird 
sowie das Ausloben von Hinweisen im 
Rahmen von Hinweisgebersystemen mit 
entgeltlicher Belohnung.

3. Vierte EU-Geldwäscherichtlinie: Hier 
werden die Vorgaben an die Geldwäsche-
prävention innerhalb von Kreditinstituten 
nochmals deutlich verschärft.

4. CRD IV/CRR: Aufgrund der Finanzmarkt-
krise sind regulatorische Vorgaben gerade 
im Hinblick auf die Eigenkapitalsituation 
von Kreditinstituten nochmals deutlich er-
höht und detaillierter formuliert worden.

5. Transparenzrichtlinie: Hier sollen Stimm-
rechtsmeldersystematiken, wie sie bereits 
im Wesentlichen in Deutschland vorherr-
schen, auf europäischer Ebene ebenfalls 
vorgegeben werden; Meldungen von 
Stimmrechten sollen mit einer Transparenz-
systematik unterlegt werden, die verhindern 
soll, dass ein Anschleichen an die Eigen-
tümerschaft von Unternehmen mit bestimm-
ten Finanzinstrumenten, die vorher nicht der 
Stimmrechtsmeldersystematik unterlagen, 
jetzt auch gemeldet werden muss. 

6. Solvency II: Auch bei Versicherungsun-
ternehmen werden im Rahmen der Solven-
cy II, was zunächst nach Regelungen für 
Eigenkapitalausstattungen bei Versiche-
rungen klingt, Compliance-Strukturen nach 
dem Vorbild der Bankensäule nachgezo-
gen. Hier wird die Compliance-Funktion, 
ebenso wie bei Wertpapierdienstleistungs-
unternehmen im Rahmen der MiFID I-Um-
setzung, neben die interne Revision und die 
Risikocontrolling-Funktion sowie die versi-
cherungsmathematische Funktion gestellt.

7. Aktionärsrichtlinie: Auch wenn keine 
bankenspezifische Regelung, lässt sich aus 
der Aktionärsrichtlinie deutlich die Tendenz 
herauslesen, Governance-Strukturen über 
die Aktionärsrichtlinien auch für Industrieun-
ternehmen vorzuhalten.

Auf der nationalen Ebene sind bei den Ban-
ken insbesondere das Gesetz zum Hoch-

frequenzhandel sowie das Honoraranlage-
beratungsgesetz zu nennen, weil beide in 
die Compliance-Struktur massiv eingreifen.
 

Gerade beim Gesetz über den Hochfre-
quenzhandel, dem auch sogenannte Algo-
trades unterliegen, sind enorme Datenströ-
me vorhanden, die durch Compliance und 
die Risikokontrollfunktion überwacht werden 
müssen. Als Schlagwort gilt es hier festzu-
halten, dass eine nahezu Echtzeitkontrolle 
gefordert ist, um marktmissbräuchliche 
Eingriffe in das Handelsgeschehen zu ver-
hindern. 

Das Honoraranlageberatungsgesetz 
soll dagegen insbesondere die Unabhän-
gigkeit von Anlageberatungen gegenüber 
den Endverbrauchern sicherstellen. Im Rah-
men der Honoraranlageberatung dürfen 
keine Provisionen über Produkte fließen. 
Der Kunde soll hierbei insbesondere eine 
unabhängige Beratung wahrnehmen dür-
fen, für die er dann auch direkt bezahlt.

Anfang 2014 wurde im Kreditwesengesetz 
verankert, dass jedes Kreditinstitut ein Hin-
weisgebersystem (Whistleblowing-System) 
vorhalten muss. Dies soll zugunsten der 
Compliance-Funktion weiter sicherstellen, 
dass Hinweise auf fehlerhafte Prozesse 
oder Verfehlungen innerhalb des Hauses 
einer unabhängigen Stelle bekannt gegeben 
werden können, um diese fehlerhaften Pro-
zesse unter Nutzung anonymisierter Infor-
mationskanäle beseitigen zu können.

MaRisk und MaComp

Geht man nun auf die Ebene des nationalen 
Regulators BaFin, stellt man auch hier fest, 
dass Compliance-Strukturen und Organisa-
tionen in den Kreditinstituten immer stärker 
verankert werden sollen. Als wesentliche 
Säule ist hierbei die MaRisk-Compliance-
Funktion zu nennen. Diese soll alle wesent-
lichen rechtlichen Rahmenbedingungen im 
Auge haben und Risiken, die daraus ent-
stehen können, als Klammerfunktion auch 
für andere Funktionen, aggregiert an den 
Vorstand übermitteln. Ziel ist dabei, dass 

der Vorstand aufgrund einer einheitlichen 
Berichterstattung über bestehende Compli-
ance-Risiken informiert wird und schnell 
und effizient gegensteuern kann.

Aber auch die MaComp ist derzeit in der 
Diskussion. Anfang 2014 wurde MaComp 
BT8 eingeführt. Hierin sind Regelungen ent-
halten, welche die variablen Gehaltsbe-
standteile von Mitarbeitern in Wertpapier-
dienstleistungsunternehmen regeln sollen. 
Durch diese Regelungen sollen Interessen-
konflikte vermieden werden, die wiederum 
zulasten von Anlegern und Verbrauchern 
wirken können. Dies bedeutet, dass man 
auch hier über die variablen Gehaltsbe-
standteile Interessenkonflikt-Management 
betreibt und somit Nachteile des oder für 
den Kunden vermeiden soll. MaComp BT8 
ergänzt somit die Regelungen der InstVerg-
VO für Risk Taker in Kreditinstituten, ein 
etwas anderer Fokus also.

Auch die Auslagerungsregelungen im Ma-
Comp BT1.3.4 sind derzeit in der Diskus-
sion. Hier werden Regelungen weiter detail-
liert, wie ganz oder teilweise ausgelagerte 
Compliance-Funktionen gehandhabt wer-
den sollen. Der Fokus liegt aus Sicht der 
BaFin insbesondere darauf (so wörtlich die 
BaFin), dass Auslagerungen nicht einfach 
aus ökonomischen Gründen getätigt wer-
den. Ausgelagerte Compliance-Funktionen 
müssen weiterhin unabhängig, dauerhaft 
und effizient (wirksam) sein. Insbesondere 
ist es der BaFin wichtig zu betonen, dass 
die Verantwortlichkeit für Compliance un-
geteilt in einer Person liegen muss (egal, 
ob die Compliance-Funktion ausgelagert ist 
oder intern verbleibt). Auch hierin zeigt sich 
wieder, dass die BaFin eine verantwortliche 
Stelle innerhalb des Hauses verlangt, die 
für die Einhaltung von rechtlichen/regulato-
rischen Vorgaben sorgen soll.

Folgen der Entwicklungen für  
Kreditinstitute

1. Mit dem Trennbankengesetz wurde 
§ 54 a KWG eingeführt. Dies zeigt den Trend 
auf, Vorstände persönlich in die Haftung 



Rechtsfragen im Retailbanking

bank und markt Heft 8  August 2014 41

nehmen zu wollen. § 54 a KWG stellt unter 
Strafe, wenn Prozesse nicht vorgehalten 
werden, die zum Schutz des Unternehmens 
dienen und dadurch eine erhebliche Gefähr-
dung des Unternehmens herbeigeführt wird. 
Dies hat selbstverständlich Auswirkungen 
auf die vorzuhaltenden Compliance-Orga-
nisationen.

2. Auch das Neubürger Urteil des LG Mün-
chen I zu der Gesamtverantwortung des 
(Siemens-)Vorstands zeigt weiter diesen 
Trend auf. Alle Organmitglieder des Vor-
standes sind für die Vorhaltung von Com-
pliance-Systemen und die Einhaltung ent-
sprechender Vorgaben verantwortlich, auch 
wenn sie in ihrer Dezernatshoheit die 
Compliance-Aufgabe nicht verantworten. 

Auf der Bekämpfung von Steuerhinterzie-
hung liegt mittlerweile auch ein starker Fo-
kus. Derzeit wird ein Gesetz diskutiert, das 
zur Bekämpfung von Steuerstraftaten im 
Bankenbereich dienen soll. Hier kann es in 
der Folge dazu kommen, dass bei mas-
siven Unterstützungen von Steuerhinterzie-
hungen in dem Kreditinstitut beziehungs-
weise in einzelnen Teilbereichen davon die 
BaFin in die Lage versetzt wird, aufgrund 
dieser Verfehlungen die Geschäftsleiter ab-
zuberufen oder auch Teilbereiche des Insti-
tuts zu schließen.

Geschäft, Produkte und Vertriebswege 
bis ins Detail verstehen 

Bei der Komplexität der Aufgaben, denen 
sich Compliance gegenübersieht, kommt 
es immer stärker darauf an, dass Compli-
ance-Organisation beziehungsweise -Funk-
tion und Mitarbeiter das Geschäft und die 
Produkte beziehungsweise Vertriebswege 
bis ins Detail verstehen. Das heißt, eine 
gewisse Nähe zum Geschäft ist zwingend 
notwendig, um die für die Beurteilung not-
wendigen Details sowie die Geschäftspro-
zesse selber verstehen zu können. 

Die sich entwickelnde und umzusetzende 
Regulatorik beziehungsweise die sich hie-
raus ergebenden spezifischen Compliance-

Risiken sind ein wesentlicher Bestandteil 
der Vervollständigung des Know-how der 
verantwortlichen Mitarbeiter. Ohne dieses 
Wissen kann eine Compliance-Funktion 
nicht wirksam arbeiten. 

Legitimitäts- statt Legalitätsprinzip

Dieses Know-how führt auch dazu, dass 
eine Compliance-Funktion (im Gegensatz 
zu einer Funktion des Rechtsbereichs) nicht 
nur nach den Maßstäben des sogenannten 
Legalitätsprinzips arbeitet. Dieses Prinzip 
bedeutet, dass zum Beispiel alle rechtlich 
relevanten Vorgaben eingehalten werden 
müssen, um Produkte an Kunden verkaufen 
zu können. Vielmehr agiert und operiert die 
Compliance-Funktion nach dem sogenann-
ten Legitimitätsprinzip. Dies bedeutet, dass 
bei vollständiger Erfüllung rechtlich rele-
vanter Vorschriften eine Compliance-Funk-
tion aus Legitimitätsgründen immer noch 
sagen kann, dass ein bestimmtes Produkt 
nicht an bestimmte Kundenkreise verkauft 
wird, da dies nicht opportun (legitim) ist. 
Dieses Argument nutzt auch mittlerweile die 
BaFin selbst in eigenen Aussagen. 

Das Agieren nach dem Legitimitätsprinzip 
ist ein uraltes Compliance-Prinzip, aufgrund 
dessen die Compliance-Funktion immer 
berücksichtigt, ob durch bestimmte Vorge-
hensweisen (Compliance-) Risiken für das 
Institut entstehen können. Um dies zu ver-
ankern (natürlich auf Fachbereichsebene) 
ist die Schaffung einer positiven Compli-
ance-Kultur notwendig, das heißt das Ver-
ständnis für die entsprechenden Regularien 
ist zwingend notwendig. Hierbei ist die 
Compliance-Funktion zumindest mitgefor-
dert. Schulungs- und Trainingsmaßnahmen 
sind intensiv für die relevanten Mitarbeiter-
gruppen durchzuführen. Präsenztrainings 
sind hierzu zu bevorzugen, da hier intensiv 
Fragen mit der Compliance-Funktion disku-
tiert werden können. Sie bekommt ein Ge-
sicht und kann als dauerhafter Ansprech-
partner wahrgenommen werden.

Im Rahmen der MaRisk-Compliance dient 
die Compliance-Funktion als Klammerfunk-

tion. Hierbei soll sie als Schnittstelle für  
ein zentrales Vorstandsreporting genutzt 
werden. Dadurch kann der Vorstand auf  
ein zentrales (Compliance-)Risikoreporting 
zurückgreifen. Compliance wird dazu im-
mer stärker zum wichtigsten Instrument 
eines Vorstands. Die neutrale und auf dritter 
Verteidigungslinie agierende interne Revisi-
on rückt in der Entwicklung (so etwa bereits 
im Ausland zum Teil verankert) immer mehr 
in Richtung des Aufsichtsorgans und wird 
sich zum Instrument eines Aufsichtsorgans 
entwickeln.

Welche konkreten Auswirkungen hat dies 
nun auf Compliance?

Compliance ist immer stärker einzubin-
den!

Compliance benötigt immer mehr Infor-
mationen!

Compliance benötigt immer mehr Da-
ten (insbesondere, um die relevanten Über-
wachungsmechanismen vorhalten und 
durchführen zu können). Beispielhaft sei 
hier das oben genannte Thema der Über-
wachung des Algorithmushandels genannt.

Wachsende Datenmengen wollen  
überblickt werden

Zunehmende Regulierung steigert den Be-
darf an Compliance-Maßnahmen. Je grö-
ßer ein Unternehmen ist, desto mehr Doku-
mente und Vorgänge gilt es zu überblicken. 
Die Kontrolle darüber, ob unternehmensweit 
sämtliche Richtlinien regelkonform umge-
setzt werden, ist Hauptaufgabe der Compli-
ance-Verantwortlichen. Durch die richtige 
Analysesoftware gestaltet sich die Durch-
schau relevanter Dokumente und Dateien 
jedoch einfacher und effizienter. In größeren 
Unternehmen weiß manchmal der eine 
nicht, was der andere macht und es entste-
hen Räume für Regelverstöße. Mit der pro-
fessionellen Analyse seiner Daten erhält ein 
Unternehmen den nötigen Durchblick und 
Sicherheit. E-Discovery-Lösungen ermögli-
chen eine erfolgreiche Kontrolle.




